
Das Patientenrechtegesetz 

Auszüge aus dem Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und 
Patienten vom 20. Februar 2013 (BGBl. I S. 277/2013) 

* § 622 BGB betrifft die Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

*  Demnach sind zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt  
1. der Verlobte des Behandelnden oder die Person, mit der der Behandelnde ein Versprechen eingegangen ist, eine 

Lebenspartnerschaft zu begründen; 
2. der Ehegatte des Behandelnden, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. der Lebenspartner des Behandelnden, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
3. wer mit dem Behandelnden in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt 

oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war. 





* Gemäß § 811 BGB hat die Vorlegung an dem Orte zu erfolgen, an welchem sich die Akte befindet. Der Behandelnde und der 

Patient können die Vorlegung an einem anderen Orte verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Die Gefahr und die Kosten 

hat derjenige zu tragen, welcher die Vorlegung verlangt. Der Behandelnde kann die Vorlegung verweigern, bis ihm der Patient 

die Kosten vorschießt und wegen der Gefahr Sicherheit leistet. 




